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Amtliche Registrierung des Geschlechts: Die NEK unterstützt die Einführung einer dritten Eintra-

gungsmöglichkeit 
 

Bern, 8. Dezember 2020 – In der Schweiz wie international wird diskutiert, ob Regelungen, wonach bei 

der Geburt eines Kindes nur zwei Geschlechtskategorien im Personenstandsregister eingetragen wer-

den können, angepasst werden sollen. Etliche Länder haben ihre Praxis bereits geändert und erwei-

terte Eintragungsmöglichkeiten geschaffen. Die NEK ist der Ansicht, dass die heutige Regelung in der 

Schweiz die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten nicht abzubilden vermag und fundamentale Interes-

sen von Menschen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität, transidenten und intergeschlechtlichen 

Menschen ausser Acht lässt. Die NEK empfiehlt in ihrer Stellungnahme, eine dritte Eintragungsmög-

lichkeit neben «weiblich» und «männlich» auch in der Schweiz vorzusehen und mittelfristig den gänz-

lichen Verzicht auf die Eintragung des Geschlechts im Personenstandsregister vertieft zu prüfen.  

 

Die Frage des registerrechtlichen Geschlechtseintrags ist in der Schweiz Gegenstand einer parlamentari-

schen Debatte, in deren Rahmen die NEK vom Bundesamt für Justiz gebeten wurde, zur heutigen Praxis und 

zu möglichen Alternativen aus ethischer Sicht Stellung zu beziehen. Die derzeitige Regelung der Registrie-

rung des Geschlechts im Personenstandsregister kennt nur zwei Geschlechter. Kinder können bei ihrer Ge-

burt lediglich als «weiblich» oder als «männlich» eingetragen werden. Dies ist Ausdruck der binären Ge-

schlechterordnung, die in unserer Gesellschaft tief verankert ist. Nach Ansicht der Kommission trägt die ge-

genwärtige Praxis der Vielfalt von Geschlechtsidentitäten, insbesondere Menschen, die sich weder (exklusiv) 

als Frau noch (exklusiv) als Mann identifizieren, intergeschlechtliche und transidente Menschen, ungenügend 

Rechnung. Sie kann für Betroffene schwerwiegende Einschränkungen bedeuten, die ihre Selbstbestimmung, 

die freie Wahl von Lebensvollzügen, aber auch den Schutz vor Diskriminierung betreffen. In ihrer Stellung-

nahme erwägt die NEK unterschiedliche Möglichkeiten zur Änderung der Registrierung des Geschlechts: Die 

Einführung einer dritten Eintragungsmöglichkeit (bspw. „divers“) kann auf kurze Sicht die Sichtbarkeit und 

Rechte von Betroffenen stärken. Sie vermag die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten jedoch kaum abzubilden 

und kann Stigmatisierung und Diskriminierung gar verstärken. Die NEK erachtet es aus ethischer Sicht daher 

als notwendig, den gänzlichen Verzicht auf die amtliche Registrierung des Geschlechts zu prüfen. Dieser 

vermöchte die Gleichbehandlung, die Anerkennung sowie den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen 

Integrität zu fördern. Allerdings gilt es nach Meinung der Kommission stets auch zu beachten, dass die binäre 

Struktur kulturell tief verankert und breit akzeptiert ist.  

 

Die NEK empfiehlt daher, in einem ersten Schritt eine dritte Eintragungsmöglichkeit zu schaffen, die möglichst 

viele Geschlechtsidentitäten zu umfassen vermag. Für die Wahl der dritten Eintragungsmöglichkeit ist auf 

besondere Voraussetzungen wie medizinische Gutachten zu verzichten. Die Verfahren zur Änderung eines 

bestehenden Eintrags des Geschlechts sind rasch, einfach und transparent auszugestalten. Zugleich emp-

fiehlt die Kommission, parallel zur Einführung einer dritten Eintragungsmöglichkeit den vollständigen Verzicht 

auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister, den sie als ethisch vorzugswürdige Lösung erachtet, 

vertieft zu prüfen. Dabei gilt es beispielsweise zu untersuchen, welche gesellschaftlichen und rechtlichen Vo-

raussetzungen für einen solchen Verzicht notwendig sind. Die NEK appelliert zudem an alle Instanzen, wei-

tere Anstrengungen zu unternehmen, um von der Geschlechtsregistrierung unabhängige Diskriminierung von 

Personen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität, transidenten und intergeschlechtlichen Personen zu bekämp-

fen. Schliesslich ruft die Kommission in Erinnerung, dass medizinisch nicht notwendige geschlechtsanglei-

chende Operationen an urteilsunfähigen Kindern zu untersagen sind. 

 

Für weitere Informationen: 

Prof. Dr. Andrea Büchler, Präsidentin der NEK (079 916 60 70); Prof. Dr. Markus Zimmermann, Vizepräsi-

dent der NEK (079 684 85 54); Prof. Dr. Samia Hurst, Mitglied der NEK (079 474 31 46) 
 

Die Stellungnahme ist ab sofort zu finden unter www.nek-cne.ch => Publikationen 
Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin NEK-CNE  

c/o Bundesamt für Gesundheit 

CH-3003 Bern  

Tel.: +41 79 638 75 62 

info@nek-cne.admin.ch  
www.nek-cne.ch 


